
Die Berliner Festspiele prägen seit über fünf 
Jahrzehnten das Kulturleben Berlins. Übers Jahr 
verteilt finden Festivals und Programmreihen 
statt, die in allen Sparten – Musik, Theater, Tanz, 
Literatur, Jazz – herausragende nationale und in­
ternationale Produktionen präsentieren und damit 
die kulturelle Szene der Hauptstadt bereichern.
Mit den hochwertigen Publikationen der Berliner 
Festspiele erreichen Sie eine interessante und 
aufgeschlossene Zielgruppe. Der Stammkunden­
adressstamm besteht aus rund 15.000 gut ge­
pflegten Adressen. Annähernd 70 % Prozent der 
Besucher haben einen Hochschulabschluss, ca. 
60 % verfügen über ein Monatsnettoeinkommen 
von mehr als 2.500 Euro. 
Die Festivals werden durch Anzeigen und Bei­
lagen in Berliner Tageszeitungen und Veran­
staltungsmagazinen, überregionalen Zeitungen 
sowie durch Außen- und Onlinewerbung großflä­
chig beworben.
Die Publikationen werden in Berliner Theatern, 
Museen, Konzerthäusern, Universitäten, Szene-
Treffpunkten und touristischen Einrichtungen 
verteilt sowie an die Presse und Multiplikatoren 
aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 
versandt. National werden Kunden, Kulturinstitu­
tionen, Partner und Sponsoren beschickt.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften 

1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 
über die Veröffentlichung zum Zwecke der Verbrei­
tung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetrei­
benden in einer Druckschrift.
2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln. Ist im 
Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag 
innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten 
Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige in­
nerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird. 
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber befugt, in­
nerhalb der in Nummer 2 genannten Frist auch über 
die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus 
weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die 
der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftrag­
geber, unbeschadet etwaiger weiterer
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
Die Rückerstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung 
auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages 
beruht oder wenn der Auftraggeber im Falle von 
Preiserhöhungen, statt ein ihm vorbehaltendes oder 
später eingeräumtes Rücktrittsrecht auszu üben, 
den Vertrag zu den neuen Preislisten bis zur Errei­
chung des ursprünglich vereinbarten Auftragwertes 
fortsetzt.
5. Betr. Textteilanzeigen. Unzutreffend.
6. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten 
Nummern, bestimmten Ausgaben oder bestimmten 
Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr geleis­
tet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gültig­
keit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig 
gemacht hat.
7.1. Absatz betr. Textteilanzeigen. Unzutreffend. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestal­
tung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als 
solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ kennt­
lich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen- und Bei­
lagenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen 
eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der Her­
kunft oder der technischen Form nach einheitlichen 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Dies gilt 

auch für Aufträge, die an den Schaltern der Ge­
schäftsstellen, bei Annahmestellen oder bei Ver­
tretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind 
für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der 
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die 
durch Format oder Aufmachung beim Leser den 
Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder der 
Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, 
werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mit­
geteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes 
und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beila­
ge ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkenn­
bar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen 
fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag 
gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wie­
dergabe der Anzeige.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise 
unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminde­
rung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Aus­
maß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Weitergehende Haftungen für den Verlag
sind ausgeschlossen. Reklamationen müssen inner­
halb vier Wochen nach Eingang von Rechnungen 
und Belegen geltend gemacht werden. Für Fehler 
bei telefonischen Übermittlungen jeder Art über­
nimmt der Verlag keine Haftung.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftrag geber trägt die Ver­
antwortung für Richtigkeit der zurück gesandten 
Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm 
rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristge­
mäß zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck 
als erteilt.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften an­
gegeben, so wird die tatsächliche Abdruckhöhe der 
Preisberechnung zugrunde gelegt.
13.1. Absatz betr. Rechnungslegung bei Zeitungen. 
Unzutreffend. 
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste er­
sichtlichen Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzel­
nen Fall eine kürzere Zahlungsfrist oder Vorauszah­
lung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden 
Zinsen in Höhe von mindestens 3 % über dem je­
weiligen Diskontsatz der Deutschen Bundes bank 
sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag 
kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung 
des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurück­

stellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszah­
lung verlangen. Bei Konkursen und Zwangs verglei­
chen entfällt jeglicher Nachlass. Bei Vorlegen eines 
wichtigen Grundes ist der Verlag berechtigt, auch 
während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rück sicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von 
der Vorauszahlung des Betrages und von dem Aus 
gleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig 
zu machen, ohne dass hieraus dem Auftrag geber 
irgendwelche Ansprüche gegen den Verlag er­
wachsen.
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch 
einen Anzeigenausschnitt. Wenn Art und Umfang 
des Anzeigenauftrages es rechtfertigen, werden 
mindestens zwei Kopfbelege oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine 
rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des 
Verlages. 
16. Kosten für erhebliche Änderungen ursprünglich 
vereinbarter Ausführ ungen und Lieferungen bestell­
ter Druckstöcke, Matern und Zeichnungen hat der 
Auftraggeber zu bezahlen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann nur dann 
Anspruch auf Preis minderung hergeleitet werden, 
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten 
Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der 
Preisliste oder auf andere Weise zugesicherte 
durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auf­
lage nicht zugesichert ist – die durchschnittliche 
verkaufte Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist 
nur dann ein zur Preisminderung berechtigender 
Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 
Exemplaren 20 v. H., bei einer Auflage bis zu 
100.000 Exemplaren 15 v. H., bei einer Auflage bis 
zu 500.000 Exemplaren 10 v. H., bei einer Auflage 
über 500.000 Exemplaren 5 v. H. beträgt. Darüber 
hinaus sind etwaige Preisminderungs- und Schaden 
ersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag 
dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage 
so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser 
vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktre­
ten konnte.
18. Betr. Zifferanzeigen. Unzutreffend.
19. Betr. Maternaufbewahrung. Unzutreffend.
20. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile 
ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vor­
sieht, der Sitz des Verlages. Zusätzliche Geschäfts­
bedingungen des Verlages
a) Der Werbungsmittler und Werbeagenturen sind 

verpflichtet, sich mit ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden 
an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom 
Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die 
Auftraggeber weder ganz noch teilweise weiterge­
geben werden.
b) Die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäfts­
bedingungen des Verlages, die Auftragsbestätigung 
und die jeweils gültige Preisliste sind für jeden Auf­
trag maßgebend. Der erteilte Anzeigenauftrag wird 
erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag 
rechtsverbindlich.
c) Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab In­
krafttreten auch für die laufenden Aufträge. d) Wenn 
für konzernangehörige Firmen die gemeinsame 
Rabattierung beansprucht wird, ist die schriftliche 
Bestätigung einer mindestens 75-prozentigen Kapi­
talbeteiligung der Muttergesellschaft erforderlich.
e) Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflich­
tung des Verlages auf Erfüllung von Aufträgen und 
Leistung von Schadenersatz. Insbesondere wird 
auch kein Schadenersatz für nicht veröffentlichte 
oder nicht rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen ge­
leistet.
f) Bei Betriebsstörungen oder Eingriffen durch hö­
here Gewalt (z. B. Streik, Beschlagnahme u. dgl.) 
hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der 
veröffentlichten Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80 
% der garantierten verkauften Auflage erfüllt sind. 
Geringere Leistungen sind nach dem Tausender-
Seitenpreis gemäß der im Tarif garantierten verkauf­
ten Auflage zu bezahlen.
g) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen 
nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben 
erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auftrag 
geber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprü­
che.
h) Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterla­
gen endet 3 Monate nach Erscheinen der jeweiligen 
Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere Ver­
einbarung getroffen worden ist.
i) Die Übersendung von mehr als 2 Farbvorlagen, 
die nicht termingerechte Lieferung der Druckunter­
lagen, und der Wunsch nach einer von der Vorlage 
abweichenden Druckwiedergabe können Auswir­
kungen auf Platzierung und Druckqualität verursa­
chen und schließen spätere Reklamationen aus. 
Der Verlag muss sich die Berechnung entstehender 
Mehrkosten vorbehalten.
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Linienstraße 214, 10119 Berlin
Tel  (030) 280  18 - 0
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verlagsservice@runze-casper.de

Zahlungsbedingungen 
Preise in Euro zzgl. MwSt.
Zahlbar nach Rechnungserhalt ohne Abzug

Druckunterlagen 
Druckbare pdf- oder eps-Datei und Proof

Rabatte 
> ab 2 Anzeigen 3 % 
> ab 3 Anzeigen 5 % 
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Das Orchesterfestival der Berliner Festspiele bildet jeweils im Spätsommer den spektakulären  
Auftakt der Berliner Konzertsaison: Internationale Spitzenorchester, Instrumental- und Vokalensembles 
präsentieren gemeinsam mit den großen Symphonieorchestern der Stadt Berlin ein hochkarätiges 
Festivalprogramm mit jeweils wechselnden thematischen Schwerpunkten in der Philharmonie. 
Das Festival wird in Kooperation mit der Stiftung Berliner Philharmoniker und ihrem Chefdirigenten 
Sir Simon Rattle veranstaltet.

Das Journal bietet einen umfassenden Einblick in das Programm des Festivals. Es stellt die Pro­
grammzusammenhänge dar und informiert über Hintergründe. Interviews mit Interpreten und Kompo­
nisten sowie ein Serviceteil runden das reich bebilderte Heft ab.

Auflage 280.000 Exemplare
Distribution Versand, Verteilung und als Beileger im Tagesspiegel und in der Berliner Zeitung
Format 220 x 290 mm (B x H) 
Verarbeitung Klebebindung
Erscheinungstermin Ende August 2010
Anzeigenschluss 25. 06. 2010
Druckunterlagenschluss 09. 07. 2010

journal
musikfest berlin 2. – 20. September 2010

Seite AS - Format 
+3  mm Beschnitt

SP-Format Preise 
4c

U2 220  x  290 mm 2.800,– 

U3 220  x  290 mm 2.600,– 

U4 220  x  290 mm 3.100,– 

1/1 Seite 220  x  290 mm 2.500,– 

1/3 Seite hoch 67  x  280 mm 1.000,–

1/6 Seite hoch 67  x  137 mm 700,–

3. – 21. September  2009  J O U R N A L o9 musik
fest  
berlin

journal musikfest berlin16

1793 eine »Jakobiner-Verschwörung«, an-
gebliche Verschwörer wurden verhaftet,
eingekerkert und hingerichtet. Die Frei-
maurer-Orden wurden 1795 von Kaiser
Franz II. verboten, und es war gefährlich,
sich zu ihnen zu bekennen. Haydn hütete
sich, über seine eigene Freimaurerei zu
sprechen, obwohl er seit 1785 Mitglied der
Loge »Zur Wahren Eintracht« war. Damals
war das eine Ehre. In den 90er Jahren
änderte sich alles. Kritik an der Regierung
galt als Hochverrat. »Ungeachtet des wohl-
wollenden, menschenfreundlichen Her-
zens, welches Kaiser Franz (II.) besaß, war
seine Regierung in diesen ersten Jahren
grausamer als die Dynastie des Syrakus«,
schrieb ein anonymer Zeitgenosse, der
»Jakobiner aus Wien«. 

Das waren die Jahre, in denen der natürlich
längst entlassene Hofbibliothekar Gott-
fried van Swieten, einst ein Freund und För-
derer Mozarts, die Pläne zur Schöpfung und
zu den Jahreszeiten entwarf, die sein frü-
herer Logenbruder Joseph Haydn kom-
ponierte. Die Schöpfung wurde am 30. April
1798 uraufgeführt, Die Jahreszeiten folgten
am 24. April 1801. Beide Oratorien haben
ein gemeinsames Thema – die Entstehung
der Welt. Das erste ist ein Loblied der 

Joseph Haydn mit sorgsam gekämmter
Lockenperücke, gesticktem Hemd und
schwarzgrauem Überrock – Lakai im Hau-
se  Eszterházy: So haben ihn Ludwig Seehas
und Thomas Hardy porträtiert. Eine wenig
bekannte Lithographie nach einer verlore-
nen Porträtbüste von 1799 zeigt ihn ohne
Perücke, mit hoher Stirn, fast kahlem Kopf,
herrischem Blick, mit offenem Hemd und
Pelzjacke – ein Wiener Diderot. Das war
der Haydn der Jahreszeiten. Unter den ver-
breiteten klassischen Kitschbildern vom
»Götterjüngling Mozart« und dem »Tita-
nen Beethoven« ist das vom »Papa Haydn«
das schlimmste, denn es verharmlost sein
Werk bis heute. Die »Wiener Klassik« ist 
als eine Art kaiserliche Epochen-Idylle
überliefert. Aber das historische Wien
bedeutete etwas anderes. Es war neben
Paris die zweite Hauptstadt der europäi-
schen Aufklärung. Man hatte in Wien kei-
nen Voltaire oder Rousseau, aber große
Wissenschaftler und Musiker. Das Amal-
gam der Gesellschaft waren die Freimau-
rerlogen. Ungeachtet ihrer Aura des Ge-
heimnisvollen und Wunderbaren waren 
sie Wissenschaftsgesellschaften, in denen
man Vorträge über moderne Geografie,
Geologie, Literatur, Geschichte, Politik
usw. hörte. Der Naturforscher Ignaz von

Born, der Mineraloge Carl Ludwig von
Gieseke, der Schriftsteller Johann Pezzl,
der Theatermann Emanuel Schikaneder,
der Musikforscher Gottfried van Swieten
waren einige ihrer führenden Köpfe. Die
Logen führten die Intellektuellen mit dem
aufgeklärten Adel und Bürgertum zu-
sammen, und ihr politisches Ziel war die
Überwindung der Feudalgesellschaft und
die Begrenzung des politischen Einflusses
der katholischen Kirche. Sie waren der
Keim der bürgerlichen Gesellschaft.

Haydn, Mozart und wahrscheinlich auch
Beethoven gehörten dazu. Sie waren Frei-
maurer. Die drei Hauptwerke der Wiener
Klassik, W.A. Mozarts Zauberflöte (1791),
Haydns Oratorienzyklus Die Schöpfung,
Die Jahreszeiten und Beethovens 9. Sym-
phonie sind von diesem Gedankengut
durchdrungen, aber nur im Falle Mozarts
wird das überhaupt wahrgenommen. Die
österreichische geheime Staatspolizei de-
nunzierte diese Oper 1792 als eine mehr
oder weniger verhüllte Verherrlichung der
französischen Revolution und forderte ihr
Verbot. Die Angst vor der »französischen
Krankheit« grassierte bei Europas Monar-
chen, sie reagierten mit innenpolitischem
Terror. In Wien erfand die Geheimpolizei

Joseph Haydn und seine Jahreszeiten

Subversives 
Oratorium

Gottesschöpfung, das zweite eines der
menschlichen Arbeit. Haydn hat es als
erster angestimmt. Er ist, wenn man so
will, der erste »Arbeiterkomponist«, aller-
dings hat ihn später auch keiner übertrof-
fen. Schostakowitschs Chorsymphonien
Der 1. Mai und An den Oktober können sich
mit den Jahreszeiten genau so wenig mes-
sen wie Ernst Hermann Meyers Mansfelder
Oratorium, einst als »Meisterwerk des
sozialistischen Realismus« gerühmt, oder
Luigi Nonos Fabbrica illuminata. Auch han-
deln diese Werke eher von der politischen
Arbeiterbewegung als von der Arbeit
selbst. Haydn jedoch besingt mit uner-
schöpflichem melodischen Reichtum und
in kunstvollster satztechnischer Meister-
schaft die bäuerliche Arbeit. Bei ihm ist sie
zwar noch ein widerspruchsfreier Natur-
prozess, aber sein Werk ist andererseits vol-
ler politischer Implikationen und Gleich-
nisse, die merkwürdigerweise meist
übersehen werden. Das Winterbild, der
letzte Teil des Oratoriums, ist eine ver-
hüllte und doch deutliche politische Allego-
rie. Haydn beginnt mit der Darstellung des
Winters, unter dessen »Eiseshauch« alles
Leben erstarrt: »Der Erde Bild ist nun ein
Grab.« Ein Wanderer kämpft sich durch die
Schneewüste, ein winziger Hoffnungs-
strahl blinkt ihm entgegen, nicht vom Him-
mel, sondern aus einer Bauernhütte. Sie
bietet Schutz, Wärme und Labung. Mäd-
chen singen am Spinnrad. Ein musikali-
sches Krippenspiel müsste das Stück
logisch beschließen. 

Stattdessen nimmt das Werk eine merk-
würdige, ja befremdliche Wendung. Es
erscheint die biblische Vision des »Heiligen
Berges«, und im »Bergzelt« thront der Hir-
tengott Abrahams. Eine machtvolle Fan-
fare leitet die Verkündigung des »Großen
Morgens« ein, und der Chor der Hirten und
Bauern fragt viermal in der Art eines frei-
maurerischen Rituals: »Wer darf durch
diese Pforten gehen, wer besteigen diesen
Berg, wer in diesem Zelte wohnen, wer
wird den Frieden dort genießen?« Antipho-

nisch antworten die drei bäuerlichen Erz-
engel Hanne, Lukas und Simon (in der
Schöpfung hießen sie Gabriel, Uriel und
Raphael): »Der Arges mied und Gutes tat,
der Wahrheit spricht, der den Armen und
Bedrängten half, der Schutz und Recht der
Unschuld gab.« Dann setzt die mächtige
Schlussfuge im Händelschen Stil ein: »Uns
leite deine Hand, o Gott, verleih uns Stärk‘
und Mut.« Österreich als »Winterland«,
dessen administrativer »Eiseshauch« alles
Leben ertötet, darin ein Volk, das seine
Gottesrechte auf Arbeit, Tugend und
Gerechtigkeit erkämpft – das war mehr als
kühn, man könnte es auch subversiv 
nennen.                              [Gerhard Müller]
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_Sa 5. September 
Symphonie Nr. 100 G-Dur Militär
Concertgebouworkest Amsterdam
Mariss Jansons

_Di, Mi 8.|9. September
Die Jahreszeiten 
Berliner Philharmoniker
Rundfunkchor Berlin 
Christiane Oelze
John Mark Ainsley 
Thomas Quasthoff
Sir Simon Rattle

_Sa 19. September
Streichquartett C-Dur Kaiserquartett
Pellegrini Quartett

_So 20. September
Symphonie Nr. 44 e-Moll Trauer
Bamberger Symphoniker
Jonathan Nott

_Mo 21. September
Symphonie Nr. 104 D-Dur Londoner 
Junge Deutsche Philharmonie
Susanna Mälkki

Anja Harteros 
Rolando Villazón 

René Pape
Sonia Ganassi 

Orchestra e Coro dell' Accademia di 
Santa Cecilia, Rom | Antonio Pappano 

2 CD-Set & download
www.rolando-villazon.de

www.antonio-pappano.de

VERDI
Requiem

in internationaler Starbesetzung

Ein fesselndes Ereignis, eine 
Darbietung von packender

Schönheit The Times
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